
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 
Parlament 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Entwu!f eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Weinwirtschaftsgesetz aufge
hoben sowie das Weingesetz 1985 
und das Bundesfinanzgesetz 1986 
geändert werden; 
Stellungnahme 

Retrifft GESETZENTWuRF 
z' .............. :-:t.J-:- -Gel ·~L ~/~~ "~,... I((!J--

D.tum: 1 7. A,.R. 1986 

f Vert.'lt .. l!~.-~!.~ ... 1.~~~ .. J.L ... V'-•• ~.u-•. 'VY\A,"" 

Te!efon (0222) 653765 

Durchwahl 358 
Datum 

14.4.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkamme:- Wien Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

An das 
Bundesministeriurn für Iand- und 
Forst\·lirtschaft 

Stubcnring 1 
1012 Wien 

n', •.... '. '; ;-,·,~,··f,.; '~I:.~'·, n 

12.601/04-12/86 WpA/Dipl.lng.W/611 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weinwirt
schaftsgesetz aufgehoben savie das Weingesetz 1985 
und das Bundesfinanzgesetz 1986 geändert werden 
S t e 1 1 u 11 9 n ahme 

7.4.1986 

Der österreichischc Arbeiterkanucrtag erlaubt sich zum vorliegenden Gesetzes

entwurf folgende Stellungnahn\:-; aLzuge.l:En: 

Der österreichische Arbeiterkurmertag sieht die Notwendigkeit einer Neuregelung 

auf dem \\'cirmlarkt lluch den VorkO!l1nnissen des Jahres 1985 ein. Die Förderung des 

Weümues und Maßnahm:m zur Verbesserung von Absatz und einem besseren Marketing 

tedürfcn einer gänzlichen Neuregelung. Die in den Erläuterungen angeführte pri

vatrechtliche t-1arketinggesellschaft ist u.l::cr dem VernehIren nach noch nicht ge

gründet, sodaß es rnöglicheTh'eise notwendig sein wird, die Aufhebung des Wein

wirtschaftsgesetzes und die damit zusa.rnmenhängende Auflösung des Weinwirtschafts

fonds zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten zu lassen, damit ein ordnungs

gern.::ißer übergang der Geschäfte bzw der bereits eingeleiteten Förderungsrna.ßnahrren 

gewährleistet wird. 

Der östcrreichische ArJ:::.eiterkarmertag vertritt weiters die Auffassung, daß eine 

effiziente Neugestzlltung im Bereich der Weinwirtschaft nur durch eine gencinsl:U1le 
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VOl.gang:;wcise aller Beteiligten, also der Produzenten, der Händler der Arbeit

nehrrer und der Konsurrentenvertreter möglich sein wird. In diesem Zusamrrenhang 

wird daher verlangt, daß auch der österreichische Arbeiterkarrmertag in den Bei

rat geIPäß § 68f Vertreter entsenden kann. 

Der Präsiclomt: Der ~~irektor: 

I f "'_ ~O&t., 
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